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Aufnahmeverfahren Sekundarstufe I 
 
 
Gemäß dem Schulgesetz hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung den Endtermin 
für das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2010/2011 
auf den 05.03.2010 festgelegt. Der Zeitpunkt des Anmeldebeginns richtet sich nach der 
Zeugnisausgabe in den Grundschulen und ist daher der 01.02.2010. 
 
Sollte zu erwarten sein, dass die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer 
Schule übersteigt, so kann der Schulträger, in Abstimmung mit der Schulaufsicht, eine 
verkürzte Anmeldefrist für alle Schulen dieser Schulform festlegen. Die Schulverwaltung 
hat diese Möglichkeit wahrgenommen und in Abstimmung mit den Sprechern der betroffe-
nen Schulformen für die Gymnasien und Gesamtschulen den Anmeldezeitraum auf den 
01.02. bis 10.02.2010 verkürzt. 
 
Entsprechend der Verwaltungsvorschriften zum Schulgesetz muss der Schulträger sicher-
stellen, dass jedes Kind nur an einer Schule angemeldet wird. Hierzu erhalten die Eltern 
von der Grundschule einen Anmeldeschein ausgehändigt, der bei der weiterführenden 
Schule abzugeben ist. Der inhaltlich festgelegte Schein enthält keine Abfrage nach einem 
Zweitwunsch der Eltern. 
 
Um jedoch sicher zu stellen, dass jeder Schüler/jede Schülerin einen Platz in einer ge-
wünschten Schule erhält, hat die Schulverwaltung alle weiterführenden Schulen gebeten 
nach dem Zweitwunsch zu fragen.  
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Sollte die favorisierte Schule einen Anmeldeüberhang haben, besteht die Möglichkeit im 
Rahmen von Verteilkonferenzen den Schüler/die Schülerin an die Zweitwunschschule zu 
vermitteln.  
Die Gesamtschulen versenden kurzfristig nach Ende der Anmeldefrist die Aufnahmeent-
scheidungen, um es den Schülern möglich zu machen, noch innerhalb des festgelegten 
Zeitrahmens eine Schule ihrer Wahl zu finden.  
 
 
 
gez. Dr. Klein 
 


